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HÖHERE LEHRANSTALT FÜR WIRTSCHAFTLICHE BERUFE 

 

C. Pflichtpraktikum 

 
Bildungs- und Lehraufgabe:  
Die Schülerinnen und Schüler können  

- ergänzend zu den in der Ausbildung bisher erworbenen Kenntnissen und Fertigkeiten in einem 

facheinschlägigen Unternehmen (vorzugsweise in Betrieben des Tourismus oder der Ernährung) jene 

Gewandtheit der Berufsausübung vertiefen, die den Anforderungen des jeweiligen Berufsfeldes an 

Absolventinnen und Absolventen der Schulart entspricht;  

- die in der Schule erworbenen Sachkompetenzen in der Berufsrealität umsetzen;  

- einen umfassenden Einblick in die Organisation von Betrieben erhalten;  

- Pflichten und Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer umreißen und die unmittelbare berufliche 

Situation daraufhin überprüfen;  

- sich Vorgesetzten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber freundlich, korrekt und selbstsicher 

präsentieren;  

- aus der Zusammenschau der Unterrichts- und Praxiserfahrung eine positive Grundhaltung zum Arbeitsleben 

insgesamt und zum konkreten beruflichen Umfeld im Besonderen erwerben.  

Zeitlicher und sachlicher Rahmen:  
Zwischen dem III. und IV. Jahrgang im Ausmaß von mindestens 12 Wochen1 3 Monaten (Vollzeit) in 

Betrieben der Wirtschaft, der Verwaltung, des Tourismus oder der Ernährung.  

In begründeten Fällen sind auch Praktika in den Semesterferien oder in anderen Ferienzeiten zulässig, wobei 

diese in die Gesamtpraktikumsdauer einzurechnen sind. 

 
1 Korrektur FI Scharnagl, Schreibfehler im verordneten Lehrplan 


